
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/12/16 95/09/0064
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

67 Versorgungsrecht

Norm

AVG §58 Abs2;

HVG §21;

HVG §22;

Rechtssatz

Auf das Tätigkeitspro8l eines "Expedienten in einem Kuvertindustrieunternehmen" geben allgemeine Hinweise auf das

Erfordernis des "Zusammenstellens von Kommissionen und deren Versand" keine hinreichende Auskunft über den

Unterschied dieser Tätigkeit zu der eines kaufmännischen Angestellten und der daraus resultierenden Notwendigkeit

einer neuerlichen berufskundlichen Beurteilung.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Diverses
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